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- über Herrn Beigeordneten Lünenbach   gez. Lünenbach 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 

 
 
Hochwasserschutz 
- Antrag der Klimaliste Leverkusen vom 13.08.2021 
- Antrag Nr. 2021/0947 

 
Stellungnahme Untere Wasserbehörde  
 

Zu 1.  
Grundsätzlich liegt die Veröffentlichung der Überschwemmungsgebietskarten, Hoch-

wassergefahren- und Risikokarten in Zuständigkeit der Oberen Wasserbehörde. Bezüg-
lich der Erarbeitung/Überarbeitung und Veröffentlichung der Starkregenkarte (Überflu-
tungsrisiko durch die vorhandene Kanalisation) liegt die Verantwortung bei den TBL.  

 
Aktuell hat der Wupperverband in Verbindung mit den TBL und den zuständigen Behör-

den gemäß des Verbandbeschlusses vom 26.07.2021 eine gutachterliche Auswertung 
und Ermittlung der Kenndaten hinsichtlich des Niederschlagsereignisses (Intensität und 
Dauer) sowie die Überprüfung der Auswirkungen/ Ausdehnung des Hochwasserereig-

nisses beauftragt. Bestandteil dieser Überprüfung ist auch die Erstellung von Über-
sichtskarten. 

 
Auf Grund der Größe des Wupperverbandsgebietes wird die Erarbeitung dieser Unter-
lagen noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass momentan leider keine abschlie-

ßende Bewertung bzw. Veröffentlichung von Kartenwerken vorgenommen werden kann. 
 

Sobald seriöse und korrekte Ergebnisse vorliegen wird die Öffentlichkeit und die Politik 
umfassend informiert bzw. werden die entsprechenden Karten und Übersichten veröf-
fentlicht. 

 
Zu 2. 

Außergewöhnliche Schadensereignisse, wie die vom 14./15.07.2021 können nicht gänz-
lich vermieden werden! 
 

Allerdings ist es möglich, durch die gezielte Umsetzung von Hochwasserschutzma ß-
nahmen wie z. B. den Deich Schlebusch, die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebe-

ckens Ophovener Weiher und der Hochwasserschutzanlage am Wiembach, das Scha-
denspotential deutlich zu verringern und zu minimieren. Für eine schnelle Umsetzung 
müssen die Entscheidungsträger aus der Politik, die betroffene Bevölkerung, die Ver-

antwortlichen für die Hochwasserschutzanlagen sowie die Genehmigungsbehörden ge-
meinsam agieren.  
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Weitere Aspekte können durch die örtliche Bebauung bzw. die Festlegung von Bauge-

bieten beeinflusst werden. Hier liegt in der Verantwortung bei der Stadt- und Bauleitpla-
nung, sodass in diesem Zuge die wasserwirtschaftlich relevanten Angaben einfließen 

werden. 
 
Hinsichtlich der Belastung oder Auswirkungen der Kanalisation ist anzumerken, dass die 

TBL als Abwasserbeseitigungspflichtige gem. § 47 Landeswassergesetz ein Abwasser-
beseitigungskonzept/Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (ABK/NBK) der zustän-

digen Behörde –BezReg Köln- vorzulegen und fortzuschreiben hat. Das ABK/NBK 
2019-2024 der TBL ist mit Datum vom 11.12.2018 von der Bezirksregierung genehmigt. 
 

Des Weiteren gibt es über die Maßnahmenplanung einen Beschluss (Vorlage Nr. 
2018/2341) des Verwaltungsrates, indem dem Investitionsvolumen sowie der Maßnah-

menplanung (Kanalsanierung/Erweiterung Kanalnetz und Bauwerke) zugestimmt wurde. 
 
Stellungnahme Dezernat III: 

 
Die Überflutungen in Leverkusen aufgrund des Starkregenereignisses am 14.07.2021 

haben gezeigt, dass die Prognosen bezüglich der klimatischen Veränderungen durch 
den menschengemachten Klimawandel nicht übertrieben sind. Eine aktuelle  
Attributionsstudie zeigt, dass sich die Wahrscheinlichkeit bis zum Neunfachen erhöht 

hat, dass es zu solchen extremen Regenfällen in Westeuropa kommt 
(https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-

western-europe-made-more-likely-by-climate-change/, veröffentlicht 23.08.2021). 
 
Im Rahmen des Leverkusener Klimaanpassungskonzeptes wurde eine Bestandsauf-

nahme der Betroffenheit durch den Klimawandel sowie eine Analyse möglicher Maß-
nahmen erarbeitet und im Juni 2020 von der Politik zur Umsetzung beschlossen (Vorla-

ge Nr. 2020/3550). Das Klimaanpassungskonzept beschreibt im Kapitel „Wasserwirt-
schaft“ drei Maßnahmen, um eine Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel 
zu erreichen: 

4.1 Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Starkregengefahrenkarte in städte-
bauliche Prozesse  

4.2 Bauliche Freihaltung von Böden mit hoher Versickerungseignung 
4.3 Prüfung von Potenzialen zur „multifunktionalen Flächennutzung“ im Rahmen 
von Um- bzw. Neubaumaßnahmen 

 
Anschließend sollen die Maßnahmen im Detail geplant und nach politischem Einzelbe-

schluss umgesetzt werden. Das Controllingsystem des European Climate Award (eca®) 
ist im November 2020 gestartet und wird die Umsetzung der Klimaanpassungsmaß-
nahmen durch die beteiligten Fachbereiche begleiten und evaluieren.  

Dort können auch weitere Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandelaufgenom-
men werden, die von den Fachbereichen oder durch politische Beschlüsse vorgeschla-

gen werden.  
 
Zudem existieren seit 2013 die sogenannten Klimabausteine, die in Kooperation der 

Fachbereiche Stadtplanung und Umwelt entwickelt wurden und die städtischen Klima-
schutzziele in die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Satzungen) integriert 

haben 
(https://www.leverkusen.de/vv/forms/14/Klimaschutz_fuer_Bauherren_Infoblatt.pdf). Auf 

https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/
https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/
https://www.leverkusen.de/vv/forms/14/Klimaschutz_fuer_Bauherren_Infoblatt.pdf
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den jeweiligen Standort abgestimmt werden mindestens 2 der 6 Klimabausteine in den 

Bebauungsplänen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wäre der Baustein „5. Grü-
ne Siedlung“: Als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel, zur Vergrößerung 

der CO2-Senken sowie aus lufthygienischen und wasserwirtschaftlichen Gründen wird 
eine intensive Durchgrünung des Baugebietes (in Form von Gehölzanpflanzungen, Fas-
saden-/Dachbegrünungen, usw.) realisiert.“ zu nennen. 

Im Prozess der Global Nachhaltigen Kommune wurde dieser Aspekt mitaufgegriffen und 
die Überarbeitung als eine Maßnahme beschrieben. Der Beschluss zur Umsetzung des 

Konzeptes wird im nächsten Turnus angestrebt. 
 
Das Thema wird soweit möglich mit den vorhandenen Personalressourcen umgesetzt. 

 
Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales in Verbindung mit Umwelt und Technische 

Betriebe Leverkusen AöR 
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